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STADT VISSELHÖVEDE 
DER BÜRGERMEISTER 

 

Sitzungsvorlage 
 

 
 

A u s s c h u s s / Gremium Beratung Datum Abstimmung: Z 

Bauausschuss und 
Stadtentwicklung 

öffentlich 05.11.2020 2:4:1 Hg 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 12.11.2020   
 
 
 

Tagesordnungspunkt  Antrag zur Einrichtung von Tempo-30-Zonen Visselhövede 
Ortsmitte - Antrag RM H. Cordes 

      -Siehe Fortschreibung- 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag von RM Cordes wird grundsätzlich befürwortet. Sollte die Umsetzung jedoch 
aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, wird alternativ ein Antrag auf eine zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, jeweils für die im Sachverhalt aufgezeigten 
Teilbereiche gestellt. 

 
Sachverhalt: 
 

RM Henning Cordes hat den der Sitzungsvorlage beigefügten Antrag zur Einrichtung von Tempo-
30-Zonen in der Ortsmitte von Visselhövede gestellt. 
 
In der Sitzung soll beraten werden, ob dem Antrag zugestimmt wird. Letztendlich entscheidet das 
Straßenverkehrsamt des Landkreises Rotenburg, das zuständig für die verkehrsbehördliche 
Anordnung von Verkehrszeichen ist.  
 
Im anliegenden Lageplan sind die beantragten Bereiche noch einmal dargestellt. 
 
Auszüge aus der StVO und den Verwaltungsvorschriften hierzu: 
 
§ 45 StVO: 
 

 
 
Verwaltungsvorschriften zu § 45 StVO: 
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Somit dürfte eine Tempo-30-Zone nur schwer umsetzbar sein. 
 
Alternativ sollte die Aufstellung des Verkehrszeichens Z 274 - 30 „Zulässige 
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h“ für einzelne Streckenabschnitte beantragt werden.  
 
Eine zeitliche Begrenzung - z. B. nur für den Tagesbetrieb von 6:00 – 20:00 Uhr - könnte auch 
eine sinnvolle Ergänzung sein. Von 20:00 – 6:00 Uhr könnte dann wieder bis zu 50 km/h 
gefahren werden.  
 
Prioritätenbildung für die Antragstellung: 
 
1. Priorität hat der Bereich vor der Kastaniengrundschule. 
 
2. Priorität hat eine Ausweitung über den gesamten Verlauf der „Große Straße“ und der 
„Goethestraße“, bis zur Einmündung der „Worthstraße“. 
 
3. Priorität haben die Bereiche der „Lindenstraße“, bis zum Kreisel „Celler Straße“ und der 
„Süderstraße“, bis zur Einmündung der „Gaswerkstraße“.  

 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Gerd Köhnken 
Bereichsleiter Bauamt 
 

 

  
  
 

    Zur Beratung freigegeben Ralf Goebel 
 Bürgermeister 
  

Anlagen: Antrag mit Übersichtsplan   
  Lageplan mit Einteilung in Bereiche 
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